
REGIOilATVERSAMMTUIUG SüDHESSEil tE]
Regierungspräsidium Darmstadt lt I

.Goschiftr:tolle- I f I

Drucksache für die Regionalversammlung 5üdhessen Nr,: Vlll/ 14,13.0

Beschlurrfarsung übcr dic Aufrtellung der Sachlichen Teilplanr Erneueölr. En.lgl.n
hier: EinbGzichung plauribilitätsgeprüfter, rtandortapezifirchcrWrdgutacht n In dlt
erctc Brtoiligungwerfahrcn

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgenden Beschluss empfehle ich lhnen:

Die Regionalversammlung beschließt, die in der Beteiligung zum Entwurf des Sachlichen
Teilplans Emeuerbare Energien vorgelegten standortspezifischen Wind- b..v. Ert6gsgut-
achten entsprechend der in Anlage 1 dargestelhen Vorgehensweise in die Abwägung
einzubeziehen,

Mit freundlichen Grüßen

Johanncr Baron
Regierungspräsident
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Anlage 1

Beschlussfassung über die Aufstellung des Sachlichen Teilplans Emeueöare Energicn
hier Einbeziehung plausibilitätsgeprüfter, standortspezifi3cher Wndgutachten in d!g
e.et€ Beteiligungsverfehren

Bei der Aufstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien ist das Ziel (Z 3a) der
Anderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 - Vorgaben zur Nutzung der Wind-
energie - (www.landesolanung-hessen.de/landesentwicklungsplan, dort: Anderungs-
verfahren-2013) zu beachten. Danach sind für die Festlegung der Vorranggebiete zur
Nutzung der Windenergie nur diejenigen Gebiete heranzuziehen, für die eine Mindest-
windgeschwindigkeit in 140 m Höhe über Grund von mindestens 5,75 m/s lautWind-
potenzialkarte des TUV Süd vorliegt. Diese Windpotenzialkarte wurde vom Land Hessen
beauftragt (www.energieland.hessen.de, dort: Windenergie). Als Eingangsdaten sind die
lvlessdaten von Stationen des Deutschen Wetterdienstes eingeflossen. ZurValidierung
wurden dabei die Enragsdaten von bestehenden Windenergieanlagen in der Region
herangezogen. Die N4odellierung wurde mit Hilfe einer etablierten lv|ethode der Strö-
mungsmechanik (sog. CFD-Modells WindSim) durchgefühn.

Dies sch ließt jedoch nicht aus, dass die Ergebnisse eines Windgutachtens, das für einen
spezifischen, örtlich eingrenzbaren Standon erstellt worden ist Abweichungen von der
Windpotenzialkarte aufzeigen können. Dies wurde auch bei der Landtagsanhörung zur
Anderung des Landesentwicklungsplans am 08.05.2013 vorgetragen. Laut Begründung
zur Anderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 - Vorgaben zur Nutzung der
Windenergie - können daher weitere Flächen bei Nachweis der lvlindestwindgeschwin-
digkeit (5,75 m/5) zur Festlegung der Vorranggebiete herangezogen werden. Hier2u ist
durch ein windgutachten eine vom TÜV Süd-Gutachten abweichende Windhöffigkeit zu
belegen. Die vorgelegten, zertifizierten Windgtrtachten sollen durch ein renommiertes,
unabhängiges Institut, z.B. Frau nhofer-lnstitut für Windenergie und Systemtechnik (IWES),

auf Plausibilität hin überprüft werden. Nach Bestätigung der Pläusibilität des Wind- bzw.
Ertragsgutachtens werden diese Flächen in die Abwägung einbezogen.

Anforderungen an standorcpezifische Wind- bzw. EftEgsgutachten

Ein derartiges standortspezifisches Wind- bzw. Ertragsgutachten sollte dabei unter
Beachtung der ,,Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen Teil 6 - Bestimmung von
Windpotenzial und Energieerträgen" - TR6 (Hrsg.: FGW e.V. - Fördergesellschaft
Windenergie und andere Erneuerbare Energien) grundsätzlich immer Aussagen zu

folgenden Elemenlen enthalten:

'1. Winddätenbasis (gemäß TR6,Seite 10)

Grundläge für die Bestimmung des langjährig zu erwartenden mittleren Windpoten-
zials sind Informationen über die Windgeschwindigkeit und Windrichtung aus der
Vergangenheit, die unterschiedlichen Datenquellen entstammen können. Daten-
quellen können Windmessungen an eigens errichteten Windmessmasten oder an
Wetterstationen und auch Reanalysedaten oder davon abgeleitete Daten sein.
Betriebsergebnisse von Windenergieanlagen können als eine indirekte Quelle für die
Windverhältnisse angesehen werden.

2. Windpotenzial (gemäß TR6,seite 8)

Windverhältnisse an einem Standort, die bezogen auf eine Höhe über Grund durch
mittlere jährliche Windfeldparameter (Windgeschwindigkeit, windleistungsdichte,
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Här-rfigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit) angegeben werden.

3. Energie€rtrag (gemäß TR6, Seite 7)

Mittlere, innerhalb eines Jahres (8.760 h) zu erwartende Energieer2eugung einer WEA
ah einem Einzelstandort oder an einem Standort im Windpark, die sich auf Grundlage
des in Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen Leistungskurve
und 100% Verfügbarkeit ohnejegliche Abschläge ergibt.

4. Abschätzung der Unsicherheiten (gemäß TR6 Seite l2l13, "2.6 Unsi<herhe'rts-
analyse")

Bei der Unsicherheitsanalyse sind mindestens die folgenden vier Bereiche hinsichtlich
ihrer Standortunsicherheit zu bewerten: 1. Winddatenbasis, 2. Modellierung Windfeld,
3. lrlodellierung Pa rkwirku ngsgrad, 4. Eingangsdaten WEA.

Fehlen in einem vorgelegten Wind- bzw. Ertragsgutachten entsprechende Aussagen oder
ist dieses nicht standortspezifisch auf eine einzelne WEA oder einen Windpark ausgerich-
tet, so kann keine Überprüfung der Plausibilität, der Nachvollziehbarkeit, einer vollständj-
gen Dokumentation der Arbeitsschritte, der Auswahl der eingehenden Daten sowie der
Methodik bei der Modellierung durchgeführt werden.

Darüber hinaus ist für die Erstellung des Gutachtens eine Standortbesichtigung des ge-
plänten WEA-Standorts durchzuführen. Dessen Ergebnisse (Einschäuung von Orographie,
Rauigkeit und Hindernissen, Au{nahme bereits vorhandener WEA in der Umgebung sowie
ggl Beurteilung der Baumhöhen und -abstände an einem Waldstandort) sind zu doku-
mentieren, um daraus die Eingangsparameter für die lVodellierung der Windverhältnisse
abzuleiten.

Die vollständige Einhaltung der dargestellten Anforderungen ist zu beachten, wenn im
Einzelfall eine abweichende örtliche Windgeschwindigkeit nachgewiesen werden soll,

Prüfung der standortspezifischen Wind- bzw, Ertragsgutachten

Für die Prüfung ist folgender Ablauf vorgesehen:

1. lm Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Offentlichkeit
gemäß $ 6 Abs. 2 HLPG für den Regionalplan und $ 3 Abs. 1 BauGB in Verb. mit 5 4
Abs. 'l BauGB für den Regionalen Flächennutzungsplan können standortspezifische
Wind- bzw. Ertragsgutachten vorgelegt werden.

2. Das Regierungspräsidium Darmstadt / der Regionalverband FrankfunRheinl\4ain prüft
den vorgelegten Standort auf harte Ausschlusskriterien gemäß Entwurfdes Sachlichen
Teilplans Erneuerbare Energien.

a. Stehen dem Standort keine hanen Ausschlusskriterien entgegen, wird das
standortspezifische Wind- bzw. Ertragsgutachten - nach Vorlage der Kosten-
übernahme durch den Antragsteller - einem renommierten unabhängigen
lnstitut, z.B. Fraunhofer-lnstitut für Windenergie und Systemtechnik (IWES), zur
Prüfung auf Plausibilität hin vorgelegt.
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b, StEhen dem Standort harte Ausschlusskritorien entgegen, wird k6ine
Plausibilitätsprüfu n9 durchgeführt und eine ablehnende Beschluswodage für
die Regionalversammlung Südhessen (RVS)/Verbandskammerbeim
Regionalveöand (VK) eraö€itet

Wird das Wind- bzw. Ertragsgutachten durch die Plausibilitätsprüfung bestätigq prü,ft

das Regierungspräsidium Darmstadt / der Regionalveöand FrankfurtRheinMain den
Standort hinsichtlich derweiteren Kriterien dcr gesafiträumlichen Konzeption und
eraöeitet eine Beschlussvorlage für die RVS /VK.

Wird das Wind- bzw, Enragsgutachten durch die Plausibilitätsp.üfung nicht bsstätigt,
eraöeitet das Regienrngspräsidium Darmdadt / der Regionalwöand
FranHurtRheinMain eine ablehnende BeschlusSvorlage für die RVS /VK
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Buschkühl-Lindermann
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